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Stand: Zuletzt geändert durch Art. 27 G v. 20.11.2019 I 1626 

 
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise 

Fußnote 
(+++ Textnachweis ab: 20.5.2016 +++) 
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 1 Abs. 1, 36, 47 Abs. 3, 47 Abs. 4 +++) 
 
 
 
Das G wurde als Artikel 1 des G v. 4.4.2016 I 569 vom Bundestag mit Zustimmung des 
Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 8 Abs. 1 dieses G am 20.5.2016 in Kraft getreten. 
Soweit das G zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt, tritt das G gem. Art. 8 Abs. 2 
des G v. 4.4.2016 I 569 am 9.4.2016 in Kraft. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsübersicht  
Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§  1 Begriffsbestimmungen; Anwendbarkeit weiterer Bestimmungen 

§  2 Sonstige Begriffsbestimmungen 

§  3 Verantwortliche Personen 

Abschnitt 2 
Tabakerzeugnisse 

§  4 Emissionswerte 

§  5 Inhaltsstoffe 

§  6 Warnhinweise und Verpackung 

§  7 Rückverfolgbarkeit; Erkennungs- und Sicherheitsmerkmal 

§  7a Ausgabestelle; unabhängiger Anbieter 

§  7b Verordnungsermächtigungen 

§  8 Bestrahlung 

§  9 Pflanzenschutzmittel 

§ 10 Kenntlichmachung 

https://www.gesetze-im-internet.de/hinweise.html#stand
https://www.gesetze-im-internet.de/hinweise.html#stand
https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzg/index.html#BJNR056910016BJNE000101116


§ 11 Tabakerzeugnisse zum oralen Gebrauch 

§ 12 Neuartige Tabakerzeugnisse 

Abschnitt 3 
Verwandte Erzeugnisse 

§ 13 Inhaltsstoffe von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern 

§ 14 Beschaffenheit von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern 

§ 15 Beipackzettel, Warnhinweis und Verpackung für elektronische Zigaretten und 
Nachfüllbehälter 

§ 16 Allgemeine Pflichten des Herstellers, des Importeurs und des Händlers von 
elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern 

§ 17 Pflanzliche Raucherzeugnisse 

Abschnitt 4 
Gemeinsame Vorschriften für 

Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse 

§ 18 Verbote zum Schutz vor Täuschung 

§ 19 Verbot der Hörfunkwerbung, der Werbung in Druckerzeugnissen und in Diensten 
der Informationsgesellschaft, Verbot des Sponsorings 

§ 20 Verbot der Werbung in audiovisuellen Mediendiensten 
   

§ 20a Verbot der Außenwerbung 

§ 20b Verbot der kostenlosen Abgabe und der Ausspielung 

 

§ 21 Verbot von Werbung mit qualitativen Zielen 

§ 22 Grenzüberschreitender Fernabsatz an Verbraucher; Datenschutz 

§ 23 Ermächtigungen 

Abschnitt 5 
Bedarfsgegenstände 

§ 24 Allgemeine Anforderungen an das Inverkehrbringen von Bedarfsgegenständen 

§ 25 Übergang von Stoffen auf Erzeugnisse 



§ 26 Ermächtigungen 

Abschnitt 6 
Überwachung 

§ 27 Zuständigkeit und Zusammenarbeit 

§ 28 Aufgaben der Marktüberwachungsbehörden 

§ 29 Marktüberwachungsmaßnahmen 

§ 30 Adressaten der Marktüberwachungsmaßnahmen 

§ 31 Betretensrechte und Befugnisse, Probenahme 

§ 32 Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

§ 33 Ermächtigungen 

Abschnitt 7 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 34 Strafvorschriften 

§ 35 Bußgeldvorschriften 

§ 36 Einziehung 

§ 37 Ermächtigungen 

Abschnitt 8 
Schlussbestimmungen 

§ 38 Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren 

§ 39 Zulassung von Ausnahmen 

§ 40 Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

§ 41 Vorübergehende Verbringungsverbote 

§ 42 Ausfuhr 

§ 43 Rechtsverordnungen in Dringlichkeitsfällen 

§ 44 Rechtsverordnungen zur Angleichung an Unionsrecht 

§ 45 Übertragung von Ermächtigungen 



§ 46 Ermächtigung zur Anpassung von Rechtsverordnungen 

§ 47 Übergangsregelungen 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Begriffsbestimmungen; Anwendbarkeit weiterer Bestimmungen 
(1) Für die Anwendung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen gelten die Begriffsbestimmungen 
1. 
 des Artikels 2 der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. 
April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 1) 
mit folgenden Maßgaben: 
 
a) Artikel 2 Nummer 16 und 17 gilt mit der Maßgabe, dass die dort bezeichneten Begriffe 
auch nicht nikotinhaltige elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter umfassen, 
 
b) Artikel 2 Nummer 40 gilt mit der Maßgabe, dass die Bereitstellung von Produkten jede 
Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem 
Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit umfasst. 
2. 
des Artikels 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 der Kommission vom 15. Dezember 
2017 über technische Standards für die Errichtung und den Betrieb eines 
Rückverfolgbarkeitssystems für Tabakerzeugnisse (ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 7), 
3. 
des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/573 der Kommission vom 15. Dezember 
2017 über Kernelemente der im Rahmen eines Rückverfolgbarkeitssystems für 
Tabakerzeugnisse zu schließenden Datenspeicherungsverträge (ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 1) 
und 
4. 
des Artikels 2 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/576 der Kommission vom 15. 
Dezember 2017 über technische Standards für Sicherheitsmerkmale von Tabakerzeugnissen 
(ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 57). 
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(2) Bestimmungen über den Schutz der menschlichen Gesundheit oder zum Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher vor Täuschung aufgrund anderer Gesetze und der aufgrund 
dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen bleiben unberührt. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 2 Sonstige Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
ist oder sind: 
1. 
Erzeugnisse: Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse, 
2. 
verwandte Erzeugnisse: elektronische Zigaretten, Nachfüllbehälter und pflanzliche 
Raucherzeugnisse, 
3. 
Behandeln: das Wiegen, Messen, Um- und Abfüllen, Stempeln, Bedrucken, Verpacken, Kühlen, 
Lagern, Aufbewahren, Befördern sowie jede sonstige Tätigkeit, die nicht als Herstellen oder 
Inverkehrbringen anzusehen ist, 
4. 
werbliche Informationen: Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen, Zeichen 
und Symbole zu Zwecken der Werbung, 
5. 
Werbung: jede Art kommerzieller Kommunikation mit dem Ziel oder mit der direkten oder 
indirekten Wirkung, den Verkauf eines Erzeugnisses zu fördern, 
6. 
Sponsoring: jeder öffentliche oder private Beitrag zu einer Veranstaltung oder einer Aktivität 
oder jede Unterstützung von Einzelpersonen mit dem Ziel oder der direkten oder indirekten 
Wirkung, den Verkauf eines Erzeugnisses zu fördern, 
7. 
Dienste der Informationsgesellschaft: Dienste im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1), 
8. 
Bedarfsgegenstände: Packungen, Behältnisse oder sonstige Umhüllungen, die dazu bestimmt 
sind, mit Erzeugnissen in Berührung zu kommen, 

   

9. 

 Außenwerbung: jede Werbung außerhalb geschlossener Räume einschließlich der 
Schaufensterwerbung 

 
10. 
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Zollbehörden: die Hauptzollämter und Zollfahndungsämter. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt 2 

Tabakerzeugnisse 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt 3 

Verwandte Erzeugnisse 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 14 Beschaffenheit von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern 
(1) Elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, die Nikotin enthalten, dürfen nach Maßgabe 
des Satzes 2 nur in den Verkehr gebracht werden, wenn 
1. 
Nachfüllbehälter ein Volumen von höchstens 10 Millilitern haben, 
2. 
elektronische Einwegzigaretten oder Einwegkartuschen ein Volumen von höchstens 2 Millilitern 
haben. 
Die nikotinhaltige zu verdampfende Flüssigkeit darf einen Nikotingehalt von höchstens 20 
Milligramm pro Milliliter haben. 
(2) Elektronische Zigaretten, die Nikotin enthalten, dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, 
wenn die Nikotindosis unter normalen Gebrauchsbedingungen auf einem gleichmäßigen Niveau 
abgegeben wird. 
(3) Elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, 
wenn sie kinder- und manipulationssicher sowie bruch- und auslaufsicher sind und über einen 
Mechanismus für eine auslauffreie Nachfüllung verfügen. Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zum 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschäden oder zur Durchführung 
von Rechtsakten der Europäischen Union erforderlich ist, für elektronische Zigaretten und 
Nachfüllbehälter 
1. 
technische Anforderungen an die Kinder-, Manipulations-, Bruch- und Auslaufsicherheit 
festzulegen, 
2. 
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Anforderungen an eine auslauffreie Nachfüllung festzulegen. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 15 Beipackzettel, Warnhinweis und Verpackung für elektronische 
Zigaretten und Nachfüllbehälter 
(1) Elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter dürfen nur in den Verkehr gebracht werden 
1. 
mit einem Beipackzettel, der eine Gebrauchsanleitung und Informationen über gesundheitliche 
Auswirkungen sowie Kontaktdaten enthält, und 
2. 
von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern, die Nikotin enthalten, wenn die 
Packungen und Außenverpackungen 
a) 
mit einem gesundheitsbezogenen Warnhinweis versehen sind, 
b) 
den Anforderungen einer nach Absatz 2 Nummer 3 erlassenen Rechtsverordnung genügen im 
Hinblick auf 
aa) 
Aufmachung und Gestaltung und 
bb) 
produktspezifische Angaben und Hinweise. 
(2) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 
oder Dritter vor Gesundheitsschäden erforderlich ist, 
1. 
Inhalt und Aufmachung des Beipackzettels im Einzelnen zu regeln, 
2. 
Inhalt, Art und Weise, Umfang und das Verfahren der Kennzeichnung mit 
gesundheitsbezogenen Warnhinweisen zu regeln, 
3. 
für Packungen und Außenverpackungen Anforderungen zu regeln an 
a) 
Aufmachung und Gestaltung und 
b) 
produktspezifische Angaben und Hinweise, 
4. 
vorzuschreiben, dass im Verkehr mit elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern Angaben 
über den Gehalt an bestimmten Inhaltsstoffen zu machen sind. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
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Abschnitt 4 

Gemeinsame Vorschriften für Tabakerzeugnisse und 
verwandte Erzeugnisse 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 20 Verbot der Werbung in audiovisuellen Mediendiensten 
Es ist verboten, audiovisuelle kommerzielle Kommunikation im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 
Buchstabe h der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. 
März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts-und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1) für Tabakerzeugnisse, 
elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter oder zugunsten von Unternehmen, deren 
Haupttätigkeit die Herstellung oder der Verkauf von Tabakerzeugnissen ist, zu betreiben. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
 

    

§ 20a Verbot der Außenwerbung 

Es ist verboten, Außenwerbung für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten oder 
Nachfüllbehälter zu betreiben. Satz 1 gilt nicht für Werbung an Außenflächen von 
Geschäftsräumen des Fachhandels. 

§ 20b Verbot der kostenlosen Abgabe und der Ausspielung 

(1) Es ist verboten, Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen oder Wasserpfeifentabak 
außerhalb von Geschäftsräumen des Fachhandels gewerbsmäßig kostenlos abzugeben. 

(2) Es ist verboten, Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter 
gewerbsmäßig auszuspielen.“ 
  

 

§ 21 Verbot von Werbung mit qualitativen Zielen 
(1) Es ist verboten, im Verkehr mit Tabakerzeugnissen oder in der Werbung dafür werbliche 
Informationen zu verwenden, 
1. 
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durch die der Eindruck erweckt wird, dass der Genuss oder die bestimmungsgemäße 
Verwendung von Tabakerzeugnissen gesundheitlich unbedenklich oder dazu geeignet ist, die 
Funktion des Körpers, die Leistungsfähigkeit oder das Wohlbefinden günstig zu beeinflussen, 
2. 
die ihrer Art nach besonders dazu geeignet sind, Jugendliche oder Heranwachsende zum 
Konsum zu veranlassen oder darin zu bestärken, 
3. 
die das Inhalieren des Tabakrauchs als nachahmenswert erscheinen lassen, 
4. 
die den Eindruck erwecken, dass die Inhaltsstoffe natürlich oder naturrein seien. 
(2) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor Gesundheitsschäden erforderlich ist, Vorschriften zur Durchführung der Verbote des 
Absatzes 1 zu erlassen, insbesondere 
1. 
die Art, den Umfang oder die Gestaltung der Werbung durch bestimmte Werbemittel oder an 
bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten zu regeln, 
2. 
die Verwendung von Darstellungen oder Äußerungen von Angehörigen bestimmter 
Personengruppen zu verbieten oder zu beschränken. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 22 Grenzüberschreitender Fernabsatz an Verbraucher; Datenschutz 
(1) Wer grenzüberschreitenden Fernabsatz von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten 
oder Nachfüllbehältern an Verbraucherinnen und Verbraucher in der Europäischen Union 
betreiben will, muss 
1. 
ein Altersüberprüfungssystem verwenden, das beim Verkauf kontrolliert, ob der bestellende 
Verbraucher das für den Erwerb von Erzeugnissen vorgeschriebene Mindestalter hat, das in 
dem jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt, in dem die Erzeugnisse in den 
Verkehr gebracht werden sollen, und 
2. 
bei der zuständigen Behörde registriert sein. 
(2) Die Registrierung erfolgt, 
1. 
wenn sich der Ort der Geschäftstätigkeit im Inland befindet, 
a) 
bei der zuständigen Behörde im Inland sowie 
b) 
bei der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem die 
Erzeugnisse in den Verkehr gebracht werden oder werden sollen; 
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2. 
wenn sich der Ort der Geschäftstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union befindet, 
a) 
bei der zuständigen Behörde im Inland sowie 
b) 
bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem sich der Ort 
der Geschäftstätigkeit befindet; 
3. 
wenn sich der Ort der Geschäftstätigkeit außerhalb des Gebiets der Europäischen Union 
befindet, bei der zuständigen Behörde im Inland. 

    

(3) Wer ausschließlich grenzüberschreitenden Fernabsatz von nicht nikotinhaltigen 
elektronischen Zigaretten und nicht nikotinhaltigen Nachfüllbehältern an Verbraucherinnen und 
Verbraucher in der Europäischen Union betreiben will, muss abweichend von Absatz 2 Nummer 
1 und 2 nur bei der zuständigen Behörde im Inland registriert sein.“ 

 
(4) Wenn die Länder für den Zweck der Registrierung nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, 
Nummer 2 Buchstabe a und Nummer 3 eine gemeinsame Stelle einrichten oder beauftragen, ist 
diese zuständig. 
(5) Die für die Registrierung zuständige Behörde oder Stelle stellt eine Bestätigung über die 
Registrierung aus. Sie überprüft auch das Vorliegen des Altersüberprüfungssystems nach 
Absatz 1 Nummer 1 sowie das Vorliegen gültiger Registrierungen der zuständigen Behörden 
nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b und Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b. Sie gibt die Listen 
aller bei ihr registrierten Verkaufsstellen, die grenzüberschreitenden Fernabsatz nach Absatz 1 
betreiben, in geeigneter Weise bekannt. 
(6) Wer grenzüberschreitenden Fernabsatz von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten 
und Nachfüllbehältern an Verbraucherinnen und Verbraucher betreibt, darf deren 
personenbezogene Daten nur im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten verarbeiten. Herstellern von Tabakerzeugnissen, elektronischen 
Zigaretten und Nachfüllbehältern, den zur selben Unternehmensgruppe gehörenden 
Unternehmen oder sonstigen Dritten dürfen diese Daten nicht übermittelt werden. 
Personenbezogene Daten der Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen nicht für andere 
Zwecke als den jeweiligen Verkauf verarbeitet werden; dies gilt auch, wenn Hersteller 
Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter im grenzüberschreitenden 
Fernabsatz an Verbraucherinnen und Verbraucher vertreiben. 
(7) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung von 
Rechtsakten der Europäischen Union 
1. 
Inhalt, Art und Weise und das Verfahren der Registrierung zu regeln, 



2. 
die Zuständigkeit für die Registrierung nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 
Buchstabe a und Nummer 3 ganz oder teilweise auf das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit zu übertragen. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt 5 

Bedarfsgegenstände 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt 6 

Überwachung 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt 7 

Straf- und Bußgeldvorschriften 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 35 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 34 bezeichnete Handlung fahrlässig begeht. 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. 
einer Rechtsverordnung nach 
a) 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5, § 6 Absatz 2 Nummer 2, § 10 Absatz 2 Nummer 1, § 15 Absatz 
2 Nummer 4, § 23 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, c oder e oder § 26 Absatz 1 Nummer 6, 
b) 
§ 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 2 oder 3, 
c) 
§ 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 oder § 10 Absatz 2 Nummer 2 
oder einer vollziehbaren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 
2. 
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entgegen 
a) 
§ 6 Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 oder 
b) 
§ 7 Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 2 Satz 1, 
ein Tabakerzeugnis in den Verkehr bringt, 
3. 
entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Satz 2 die Anwendung einer 
Bestrahlung nicht kenntlich macht, 
4. 
entgegen § 15 Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 2 Nummer 
1, 2 oder 3 eine elektronische Zigarette oder einen Nachfüllbehälter in den Verkehr bringt, 
5. 
entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 16 Absatz 4 Satz 1, eine dort 
genannte Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 
6. 
entgegen § 17 Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 2 ein 
pflanzliches Raucherzeugnis in den Verkehr bringt, 
7. 
entgegen § 19 Absatz 1 oder 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, für ein 
Tabakerzeugnis, eine elektronische Zigarette oder einen Nachfüllbehälter wirbt, 
8. 
entgegen § 19 Absatz 4 oder 5 ein dort genanntes Hörfunkprogramm oder eine dort genannte 
Veranstaltung oder Aktivität sponsert, 
9. 
entgegen § 20 audiovisuelle kommerzielle Kommunikation betreibt, 

    

10.  

entgegen § 20a Satz 1 Außenwerbung betreibt, 

11.  

entgegen § 20b ein Tabakerzeugnis, eine elektronische Zigarette oder einen Nachfüllbehälter 
gewerbsmäßig abgibt oder ausspielt, 

 
12. 
entgegen § 21 Absatz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 21 Absatz 2, 
eine dort genannte werbliche Information verwendet, 
13. 
entgegen § 23 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 
1 Nummer 1 Buchstabe f ein Erzeugnis in den Verkehr bringt, 
14. 



entgegen § 32 Satz 1 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet oder die 
Marktüberwachungsbehörde oder einen Beauftragten nicht unterstützt oder 
15. 
entgegen § 32 Satz 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt. 
(3) Ordnungswidrig handelt, wer einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der 
Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich 
1. 
einer Regelung entspricht, zu der die in Absatz 2 Nummer 1 
a) 
Buchstabe a, 
b) 
Buchstabe b oder 
c) 
Buchstabe c 
genannten Vorschriften ermächtigen, oder 
2. 
einem in Absatz 2 
a) 
Nummer 2, 3 oder 5 oder 
b) 
Nummer 4 oder 10 
genannten Gebot oder Verbot entspricht, 
soweit eine Rechtsverordnung nach § 37 Nummer 2 für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe b und des 
Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den 
Fällen der Absätze 1, 2 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, 3, 5 bis 9 und des Absatzes 3 
Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 und 10 und des Absatzes 3 Nummer 2 
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt 8 

Schlussbestimmungen 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 47 Übergangsregelungen 
(1) Tabakerzeugnisse und pflanzliche Raucherzeugnisse, die 

https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzg/index.html#BJNR056910016BJNE003700000
https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzg/index.html#BJNR056910016BJNE003900000


1. 
vor dem 20. Mai 2016 
a) 
hergestellt oder 
b) 
in den freien Verkehr gebracht und gekennzeichnet wurden und 
2. 
den bis dahin geltenden Vorschriften entsprechen, 
dürfen noch bis zum 20. Mai 2017 in den Verkehr gebracht werden oder im Verkehr verbleiben. 
(2) Elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter, die 
1. 
vor dem 20. November 2016 
a) 
hergestellt oder 
b) 
in den freien Verkehr gebracht und gekennzeichnet wurden und 
2. 
den bis dahin geltenden Vorschriften entsprechen, 
dürfen noch bis zum 20. Mai 2017 in den Verkehr gebracht werden oder im Verkehr verbleiben. 
(3) Die §§ 7 bis 7b sind für Zigaretten und für Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 2019 
und für die übrigen Tabakerzeugnisse ab dem 20. Mai 2024 anzuwenden. 
(4) Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen, die 
1. 
vor dem 20. Mai 2019 
a) 
hergestellt oder importiert wurden oder 
b) 
in den freien Verkehr gebracht wurden und 
2. 
den bis dahin geltenden Vorschriften entsprechen, 
dürfen noch bis zum 20. Mai 2020 in den Verkehr gebracht werden oder im Verkehr verbleiben. 
(5) Andere Tabakerzeugnisse als Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen, die 
1. 
vor dem 20. Mai 2024 
a) 
hergestellt oder importiert wurden oder 
b) 
in den freien Verkehr gebracht wurden und 
2. 
den bis dahin geltenden Vorschriften entsprechen, 
dürfen noch bis zum 20. Mai 2026 in den Verkehr gebracht werden oder im Verkehr verbleiben. 



(6) § 5 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ist für Zigaretten und Tabake zum Selbstdrehen, deren 
unionsweite Verkaufsmengen 3 Prozent oder mehr einer bestimmten Erzeugniskategorie 
ausmachen, ab dem 20. Mai 2020 anzuwenden. 
(7) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 2 Nummer 2 gilt § 25 Absatz 2 des 
Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, fort. 

    

(8) § 20a ist auf Werbung für Tabakerhitzer ab dem 1. Januar 2023 und auf Werbung für 
elektronische Zigaretten ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden. Im Übrigen ist § 20a ab dem 1. 
Januar 2022 anzuwenden. 

 


